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Text 

Ausstufung von Einzelchargen 

§ 8. (1) Die allgemeine Ausstufung einer Einzelcharge oder die Ausstufung einer Einzelcharge zum 
Zweck der Deponierung umfasst die durch die grundlegende Charakterisierung bestimmte Abfallmasse. 
Der Abfall gilt ab dem Ausstufungstag als nicht gefährlich. 

(2) Überschreitet ein Beurteilungswert der Einzelcharge zumindest einen der maßgeblichen 
Grenzwerte, gilt diese Einzelcharge als gefährlich. Die Vorgehensweise bei der Beurteilung der 
Einhaltung der Grenzwerte hat gemäß Anhang 4 Teil 2 Kapitel 1 DVO 2008 zu erfolgen, bei 
immobilisierten oder stabilisierten Abfällen hat diese gemäß Anhang 5 Kapitel 3 und 4 DVO 2008 zu 
erfolgen. 
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